MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT
KLAGENFURT AM WORTHERSEE

Mag. ZI. - PL 34/911/2025 Klagenfurt am Worthersee, 17.03.2026

LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT am Worthersee
Festlegung eines Teilbebauungsplanes fiir die Gpz. .1353, KG 72127 Klagenfurt — Georg-Lora-Stralle 26
(Eigentiimer: Landeshauptstadt Klagenfurt)

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Klagenfurt vom 17.03.2026.
Aufgrund der Bestimmungen der §§ 48 iVm 50 f des Karntner Raumordnungsgesetztes
(K-ROG 2021), LGBI. Nr. 59/2021 i.d.g.F., wird verordnet:

Artikel |

Fir die durch die Grundparzelle .1353, KG Klagenfurt, reprasentierte Flache wird
in einem Teilbebauungsplan Nachstehendes festgelegt:

(2) Die MindestgroRe der Baugrundstiicke betrdgt 1.000 m?2.

(2) Die bauliche Ausnutzung betragt GFZ max. = 1,3.
Atrien, unabhangig davon, ob sie nach oben offen oder liberdacht ausgefiihrt werden, bleiben bei
der Ermittlung der Geschof¥flache unberiicksichtigt.

(3) Als Bebauungsweise wird die offene und geschlossene Bebauungsweise festgelegt.

(4) Die maximale Bauhohe wird durch die maximal zuldssige GeschoRanzahl ausgedriickt und ist in der
zeichnerischen Darstellung festgelegt. Sie betragt max. 5 GeschofRe.
Die Gescholhohe des letzten Geschosses bezieht sich auf die RDOK.

(5) Die Begrenzung des Baugrundstiickes ist zeichnerisch dargestellt.

(6) Die Baulinien, das sind die Grenzlinien, innerhalb derer Geb&dude errichtet werden diirfen, sind
zeichnerisch dargestellt.

(7) Ausmal’ und Verlauf der Verkehrsflachen entsprechen dem vorgelagerten 6ffentlichen Gut der
Georg-Lora-StraRe.

(8) Zur Einbindung in das charakteristische Ortsbild werden entsprechend den 6rtlichen Verhaltnissen
folgende weitere Bebauungsbedingungen festgelegt:

a.) Das dem Gestaltungsbeirat am 18.09.2025 vorgelegte Projekt von Lendarchitektur bildet die
stadtebauliche und architektonische Leitlinie.

b.) Den Baukérpern werden umlaufende Balkone mit filigranen Gelanderkonstruktionen
vorgelagert, die die Baulinie um max. 2,20m tberragen dirfen.

c.) Den erdgeschoRig angeordneten Wohnungen sind keine Eigengéarten zuzuordnen und diirfen
nicht durch Einfriedungen begrenzt werden. Ein begriintes Vorfeld ist herzustellen um die
erforderliche Privatheit zu gewahrleisten.



d.) Im Zuge der Baueinreichung ist eine Fachplanung zur Griin- und Freiraumgestaltung
vorzulegen.

e.) Samtliche Nebennutzungen wie Fahrradabstellplatze, Miillplatze, Lagerflichen udgl. sind im
Baukorper unterzubringen. Die Errichtung von Nebengebauden ist nicht zulassig.

f.) Die Dachflache des viergeschoRigen Baukorpers darf nutzbar gemacht werden. Beispielsweise
zur Errichtung von Gemeinschaftsgarten udgl.
Erforderliche Pergolen oder Sonnenschutzeinrichtungen in Leichtbauweise sowie Photovoltaik-
und Solaranlagen sind zuldssig. Sonstige Dachaufbauten (Stiegenaufgange, Lifteinhausungen,
technische Aufbauten udgl.) diirfen insgesamt ein Ausmal von 25 % der Dachflache nicht
Uberschreiten, dartber hinausreichende Dachaufbauten werden der GeschoBanzahl
zugerechnet.

(9) Tiefgaragen (sowie deren Zu- und Abfahrten, technische Aufbauten, erforderliche
Fluchtstiegenhduser und dhnliche Anlagen) diirfen die Baulinie iberschreiten, sind jedoch
iberwiegend unter den Baukdrpern anzuordnen. AuRerhalb der Baukdrper ist eine Uberschiittung
von mindestens 80 cm herzustellen.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des textlichen Bebauungsplanes vom 20.9.2016 (Klagenfurter
Bebauungsplanverordnung — KBPVO vom 20.9.2016).

Artikel 1l

Die zeichnerische Darstellung vom 04.11.2025 bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.

Fiir den Bilirgermeister:
Der Abteilungsleiter: Angeschlagen am: 23.03.2026

Jrone

Dipl.-Ing. Robert Piechl Abgenommen am: 07.04.2026



Magistrat Klagenfurt
KLAGENFURT

Abt. Stadtplanung  sainsasgens s weheses, Paitschgsse 3

MAG. ZL.: PL-34/911/2025

Bearbeiter*in: DI Dbereder

FESTLEGUNG

TEILBEBAUUNGSPLAN

Georg-Lora-Strale 26
Baufliche .1353, KG Klagenfurt

Copyright: Magistrat Klagenfurt
Qualle: GIS - Klagenfurt

Datum: 04.11.2025
MaBstab: 1 : 1.000

/ J ) .." / k. I._n' . .__u II.' ﬂ.:' < K-.,, EET
!
! |MindestgriBe des
RRGENE Y abbidea Bebauungsweise
s i grundstiickes
— = — Baulinie ! 1000m? offen [ geschlossen
———— Begrenzung des Baugrundstickes .
grermung 8 N f G raximale
oan  Grenze des Planungsraumes 1 .3LJ GeschoBanzahl
|
¥ Bepflanzungsgebot == (V) v

extensives Grondach und-

[2 1 ater pv-modute
[+ | eestandsgebaude
[ ] verkehesfiachen

Kotierung Baulinie

]

0 30758

Malstab 1:1000
o 5 1 b2

/

T

30 S5 Hartod

HINWEIS: nicht mal3stabsgetreu



Unterzeichner Landeshaupt st adt Kl agenfurt am Wrt her see
Datum/Zeit-UTC 2026- 03- 20T10: 23: 49+01: 00
@ Aussteller-Zertifikat | GLOBALTRUST GOVERNVENT 1
s Serien-Nr. 123744110254989246509101896024
Hinweis Di eses Dokunent wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck dieses

Dokuments hat genméR § 20 E- Governnent-Gesetz die Bewei skraft
einer offentlichen Urkunde.

Prifinformation

I nformationen zur Prufung der el ektronischen Signatur finden
Sie unter: https://ww.signaturpruefung. gv. at




	Aufgrund der Bestimmungen der §§ 48 iVm 50 f des Kärntner Raumordnungsgesetztes
	(K-ROG 2021), LGBl. Nr. 59/2021 i.d.g.F., wird verordnet:

		2026-03-20T10:23:48+0100
	Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




